
Eine  spek taku-
l ä r e  N e u e r u n g 
des  span i schen 
Strafrechts ging 
i m  Tr u b e l  d e s 
letzten Jahresaus-
klangs unter: Eine 
�„Selbstanzeige de 
luxe�“ für Steuer-
sünder. Während 
bisher die freiwil-
lige Offenlegung 
von  S t eue r t a t -
beständen nicht 
vor strafrechtli-
chen Konsequen-

zen schützte, besteht seit dem 
27. Dezember 2012 die Mög-
lichkeit, zum strafrechtlichen 
Nulltarif mit dem Finanzamt ins 
Reine zu kommen. Das ist nicht 
die einzige, aber die bemerkens-
werteste Neuheit im Strafrecht, 
was  Steuersachen angeht.
 
Längere Verjährung, 
verschärfte Haftstrafen
Die Reform enthält neben die-
sem Zuckerbrot auch reichlich 
Peitsche. So sieht das �„verfas-
sungsausführende Gesetz 7/2012 
vom 27. Dezember�“ einige we-
sentliche Verschärfungen vor. 
Die wichtigste ist die Einfüh-
rung einer neuen Kategorie von 
Steuer tatbeständen, nämlich 
den �„erschwerten Tatbestand�“. 
Können für den �„normalen�“ 
Steuerbetrug ab 120.000 Euro 
Gefängnis strafen von ein bis fünf 
Jahren ausgesprochen werden, so 
drohen beim erschwerten Steuer-
delikt drei bis sechs Jahre Haft. In 
beiden Fällen müssen natürliche 
Personen mit Geldstrafen rech-
nen, die bis zum Sechsfachen der 
hinterzogenen Steuern reichen. 
Dazu kommen ergänzende Stra-
fen wie der temporäre Verlust auf 
das Recht auf Subventionen und 
steuerliche Begünstigungen.
 Auch die Verjährungsfrist 
wird ausgeweitet. Beträgt diese 
für normale Steuerdelikte fünf 
Jahre, so verjähren besonders 
schwere Delikte erst nach zehn 
Jahren. Hier wird auch deutlich, 
dass Steuer- und Strafrecht nicht 
immer Hand in Hand gehen: Die 
Verjährung im Steuerrecht be-
trägt nur vier Jahre.
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dem Steuerp ichtigen drohen. Er 
lautet: �„�…es sei denn, (der Steu-
erpflichtige) hätte seine Steuer-
situation �… bereinigt.�“ Dieser 
Halbsatz ändert alles: Mit der 
Abgeltung der Steuerschulden 
besteht auch keine Bestrafungs-
grundlage mehr. Und zwar ganz 
unabhängig davon, wie hoch die 
hinterzogene Summe ist. Zur Er-
innerung: Empfindliche Strafen 
bis hin zu Gefängnis hat in Spa-
nien zu fürchten, wer die Steuer-
behörde um 120.000 Euro oder 
mehr prellt �– gerechnet pro Jahr 
und Steuerart.
 Mit der Neuformulierung 
von Artikel 305 des �„Código 
Penal�“ steht die metaphorische 
Gefängnis tür weit offen, immer 
vorausgesetzt, der Betreffende 
macht reinen Tisch, bevor die 
Steuerbehörde tätig wird. Natür-
lich sind allfällige Nachzahlun-
gen immer auch mit Strafzuschlä-
gen und �– ab einem bestimmten 
Zeitpunkt �– mit Verzugszinsen 
verbunden. Diese sind jedoch im 
Steuerrecht festgelegt und somit 
rein administrativer, nicht straf-
rechtlicher Natur.
 Was aber, wenn der gefürch-
tete Brief ins Haus flattert, in 
dem Hacienda die Einleitung ei-
nes Verfahrens ankündigt? Für 
diesen Fall hat der Gesetzgeber 
eine Reue-Frist eingebaut. Mit 
Gnade belohnt das reformierte 
Gesetz dann, wenn man binnen 
zwei Monaten die Hosen runter-
lässt und zahlt. Davon pro tieren 
beide: Der Betroffene kann mit 
einer Milderung der strafrechtli-
chen Konsequenzen rechnen, die 
in schweren Fällen vor unbeding-
ter Haft bewahrt, während die 
Steuerbehörde rasch kassiert und 
kein aufwendiges Verfahren an-
strengen muss.
 Man kann davon ausgehen, 
dass Uli Hoeneß angesichts der-
art sanfter Optionen mit Wehmut 
nach Spanien blickt �… 
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Die Schallgrenze 
liegt bei 600.000 Euro
Der besonders hart bestrafte er-
schwerte Steuerbetrug liegt vor, 
wenn irgendeine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist:
�– die hinterzogene Summe beträgt 
mehr als 600.000 Euro
�– der Betrug erfolgte im Schoß 
einer kriminellen Organisation 
mit Hilfe verschiedener Methoden 
�– Strohmänner, Steueroasen, un-
durchschaubare Firmengeflechte 
�– es wurde versucht, die Identität 
des eigentlichen Besitzers oder 
Verantwortlichen zu verschleiern
 Die 600.000 Euro-Schallmauer 
macht verständlich, warum der 
wegen Millionenbeträgen von 
Steuerprüfern verfolgte Barce-
lona-Star Leo Messi es am Ende 
eilig hatte, die Behörde mit einer 
hohen Nachzahlung zu beruhi-
gen. Dass der Superkicker nicht 
die billigste Variante gewählt hat-
te, sich aus der Affäre zu ziehen, 
nämlich die Amnestie von 2012, 
ist spanischen Medienberichten 
zufolge darauf zurückzuführen, 
dass die Inspektoren schon vor 
zwei Jahren damit begonnen hat-
ten, dem Argentinier (und ande-
ren Sportstars) auf den Zahn zu 
fühlen. Denn wer bereits ein Prü-
fungsverfahren am Hals hatte, war 
von der Amnestie ausgeschlossen.

Neue Gnade bei Beichte 
nach Entdeckung 
Unmittelbarer Auslöser der Re-
form vom Dezember war eine 
juristische Patzerei bei der Steuer-
amnestie des vergangenen Jahres. 
Diese Maßnahme war nicht nur 
von weltanschaulicher Kontrover-
se begleitet: Während das Steuer-
recht dem reuigen Steuerbürger 
garantierte, dass dieser sich mit ei-
nem Pauschaltarif von 10 Prozent 
von allen Sünden reinwaschen 
konnte, enthielt das Strafrecht 
weiterhin eine widersprechende 
Regelung. Dieses juristische Rest-
risiko dürfte mit verantwortlich 
für den geringen Erfolg der Am-
nestie gewesen sein, die im No-
vember 2012 auslief.
 Der entscheidende Zusatz im 
nachträglich reformierten Arti-
kel 305 des Strafrechts folgt ei-
ner Auflistung der Strafen, die 

Selbstanzeige 
zum Nulltarif
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■ Auch der Ex-Schatzmeister der PP, Luis Bárcenas, ist ein Nutznießer der Steuer-
amnestie von 2012 – nur aus dem Schneider ist er damit noch nicht.  FOTO: EFE


